
Sportveranstaltungen an Feiertagen 

 

Feiertagsordnung in Nordrhein-Westfalen 

 

Karfreitag   Keine Sportveranstaltungen 

Ostermontag  Sportveranstaltungen ab 11.00 Uhr 

Christi Himmelfahrt Sportveranstaltungen ab 11.00 Uhr 

Pfingstmontag  Sportveranstaltungen ab 11.00 Uhr 

Fronleichnam  Sportveranstaltungen ab 11.00 Uhr 

Tag der Wiedervereinigung  

Sportveranstaltungen ab 11.00 Uhr (nur wenn es ein Sonntag ist) 

Allerheiligen  Sportveranstaltungen ab 18.00 Uhr 

Volkstrauertag  Sportveranstaltungen ab 13.00 Uhr  

Totensonntag  Sportveranstaltungen ab 18.00 Uhr  

 

Sportveranstaltungen an den vorstehenden Feiertagen müssen durch die Sport- 

und Bäderbetriebe genehmigt werden; es sei denn, von den spielleitenden Stellen 

sind Pflichtspiele angesetzt worden. 

 

 

 

Beschluss des Sport- und Bäderausschusses 

 

Rosenmontag, am 1. Mai und vom 24. Dezember bis 1. Januar bleiben alle 

Sportanlagen geschlossen. Von diesem Beschluss kann auf Antrag bei den Sport- 

und Bäderbetrieben eine Ausnahmeregelung erteilt werden.  


